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No. 10. 41. Jahrgang

Erscheint monatlich

Ziirich, Oktober 1934
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Mafle und Gewichte im zwischenstaatlichen Giiterverkehr

Die Wettbewerbstellung auf dem Weltmarkte ist nicht nur
vine Frage der Preise, der Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen, sie ist nicht nur abhidngig von Einfuhrzdllen, Einfuhr-
begrenzungen und Devisenbewirtschaftungen, sondern sie unter-
liegt auch dem Einflufy von Niitzlichkeitserwigungen der Aus-
tauschlinder; dadurch hat der Preis, der zur Zeit des ,libe-
ralen” Welthandels der wesentlichste Bestimmungsgrund des
Warenverkehrs war, bekanntlich, stark an Gewicht verloren.
Daneben gibt es jedoch noch eine Anzahl Férmlichkeiten, die
im zwischenstaatlichen Handel keinesfalls zu unterschitzen
sind. Hierzu zidhlt aufler der Verwendung der richtigen Ge-
schiftssprache, der einwandfreien Ausdrucksweise in der Fremd-
sprache und der Wahl der richtigen Wihrung auch die Ver-
wendung der dem Abnehmer geldufigen Mafl- und Gewichts-
angaben. Die Beachtung dieser Formlichkeit durch den Aus-
fiithrer schafft in den meisten Fillen erst die Voraussetzung
dafiir, daf} wettbewerbsfihige Angebote iiberhaupt miteinander
verglichen werden, also Aussicht auf Erfolg haben.

Im folgenden Ueberblick, der die wichtigsten und halb-
wegs wichtigen Lénder der Erde beriicksichtigen soll, wird es
sich nicht immer umgehen lassen, zur Abrundung des Bildes
Selbstverstandlichkeiten auszusprechen. Doch beschrinken wir
uns darauf, die fiir den g¢rofien zwischenstaatlichen Verkehr
in Frage kommenden Mafle und Gewichte zu betrachten, wih-
rend die im binnenldndischen Handel oder auch im kleinen
Grenzverkehr gebriuchlichen Einheiten beiseite gelassen wer-
den konnen.

Beginnen wir mit Europa, so kdnnen wir uns wegen der
Uebereinstimmung der im zwischenstaatlichen Verkehr fast
aller Lidnder debriduchlichen Mafle und Gewichte sehr kurz
fassen. Abgesehen von Grofibritannien und Irland haben sdmt-
liche Staaten Europas ausnahmslos die metrische Mafi- und
Gewichtsordnung eingefiihrt. Nur einide wenige Lidnder haben
noch gewisse Besonderheiten, die der Erwidhnung bediirfen. So
werden in Litauen Bleche nach dem Arschin (gleich 0.71 Meter)
gehandelt; die Niederlande unterteilen das Kilogramm in 10
Unzen von je 100 Gramm und handeln Holz nach der Einheit
von 4.68 Kubikmeter, und schliefilich ist in der Tschechoslowa-
kei die Bezeichnung ,,Doppelzentner“‘unbekannt oder mifiver-
stindlich, da hier schon der Begriff ,Zentner eine Gewichts-~
einheit von 100 Kilogramm bedeutet; es ist deshalb die Kilo-
$rammbezeichnung vorzuziehen. Die einzige Ausnahme von
der metrischen Maflordnung bilden, wie bereits gesagt, Gro f3-
britannien und Irland. Da die englische Ordnung fiir
einen groflien Teil der Erde, zumal das britische Weltreich,

gebriiuchlich ist, lassen wir nachstehend die Hauptmafic folsen:
1 yard (09144 Meter) gleich 36 inches (a 2.54 Zentimeter);
I gros gleich 144 Stiick; 1 long ton gleich 20 hundredweights
(1 cwt a 112 Ibs gleich 50.8 Kilogramm) gleich 2240 lbs gleich
1016 Kilogramm; 1 Ib g¢leich 453.6 Gramm; 1 dallon gleich
4.546 Liter.

Wenden wir uns Amerika zu, so ergibt sich zunichst,
dafl auf der nordlichen Hilfte des Erdteils entweder dic
englische Ordnung angewendet wird (Kanada) oder nahe Ver-
wandtschaft damit besteht (Vereinigte Staaten von Nordameri-
ka). Die Vereinigten Staaten haben wie Grofibritannien die

Einbeiten inch, yard, pound (entspricht dem engl. 1b), long
ton. Auflerdem sind jedoch vor allem folgende Mafl- und
Gewichtseinheiten hervorzuheben: 1 gallon gleich 4 quarts
gleich 3.7854 Liter; 1 barrel g¢leich 31.5 gallons; 1 bushel

gleichy 35.24 Liter;
Kilogramm.

In Mittelamerika und auf den Westindischen
Inseln ist fiir dic meisten ¢rofleren Lander die metrische
Maf}- und Gewichtsordnung anwendbar, so in Mexiko, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Kuba,
Haiti, wihrend Portorico neben der zwar amtlich eingefiihrten
metrischen Ordnung noch in erster Linie englische Mafle be-
vorzugt. Die britischen Einheiten sind naturgemidfl in Bri-
tischh Westindien iiblich, also vorziiglich auf foldenden Inseln:
Jamaica, Bahama, Barbados, Bermuda, Trinidad, Tobago, da-
neben in der Dominicanischen Republik (hier zum Teil auch
alte spanische Einheiten). Das einzige Land, das den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika folgt, ist Panama.

Die Linder Siidamerikas, die im innern Handel noch
viele alte spanische Mafle aufweisen, sind im zwischenstaat-
lichen Verkehr fast ausnahmslos an die metrische Ordnung
gewohnt, so Columbien, Venezuela, Franzdsisch Guayana, Ecua-
dor, Peru, Bolivien, Chile, Argentinien, Paraguay und Uruguay.
Abweichende Berechnungen zeisgen nur Brasilien, wo
neben den metrischen Einheiten teilweise auch die englischen
angewendet werden, ferner Hollandisch Guayana und Curagao,
fiir welche die niederlandischen Mafie delten, und vor allem
Britisch Guayana, wo die englische Ordnung herrscht.

Afrika zeigt als Kolonialland fast durchweg die Ge-
wohnheiten der europiischen Mutterlinder. Das heifit also,
daf} bei einem Teil die metrische, bei dem andern die eng-
lische Maf3- und Gewichtsordnung im zwischenstaatlichen Ver-
kehr {iblich ist. Zu den Léandern der ersten Art dehdren Ma-
rokko, Algerien, Tunis, Tripolis, Aegypten, Abessinien, Gui-

1 cental gleich 100 pounds gleich 4536
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nea, franzosisches Mandatsgebiet Kamerun, Belgisch und Fran-
z8sisch Kongo, Italienisch Libyen, Mozambique und Angola
(hier jedoch auch englische Mafle). Die britische Ordnung
herrscht in allen Lindern und Gebieten, die englische Kolo-
nien, Dominien oder Mandate sind: Kenia und Uganda, Ni-
deria, britisches Mandatsgebiet Kamerun, britisch-siidafrikani-
sches Mandatsgebiet (ehemaliges Deutsch-Siidwestafrika), bri-
tisches Mandatsgebiet Tanganjika (Teil des ehemaligen Deutsch-
Ostafrika, wo auch die metrische Ordnung bekannt ist), Togo-
Goldkiiste und der Siidafrikanische Bund. Jedoch sind hier
mit Ausnahme von Rhodesien einige englische Mafle amftlich
auf Zchnergrundlage gestellt worden: 1 short ton gleich 2000
ibs, 1 cental (statt cwt) gleichk 100 Ibs, und ebenso sind die
metrischen Einheiten voll anerkannt.

Die verwickeltsten Mafi- und Gewichtsverhiltnisse herrschen
in Asien. In Vorderasien (Insel Cypern, Tiirkei, Pala-
stina, Syrien, Libanon, Transjordanien, Irak) kommt man mit
metrischen Angaben meist zurecht, doch sind im Textilwaren-
handel mit Paldstina und dem Irak englische Einheiten ge-
brauchlich. Auch Persien, Afghanistan kennen die metrische
Maflordnung, ebenso Indochina, Franzosisch Indien, Siam,
Niederlindisch Indien und die Philippinen. Daneben ist in
Indochina, Franzosisch Indien und Siam der Picul (60.48
Kilogramm) eine gebriuchliche Rechnungseinheit. Die britischen
Mafle werden angewendet in Britisch Indien und Ceylon, den

Straits Settlements, China, Hongkong und Japan, indes spielt
im Verkehr mit China und Hongkong auch der Picul eine
grofie Rolle, wahrend Japan, Korea und Formosa noch eine
grofie Anzahl einbeimischer Mafl- und Gewichtsbezeichnungen
kennen, die aber fiir den {iberseeischen Verkehr von geringer
Bedeutung sind.

Schliefllich Australien und Neuseeland. Beide haben
als britische Dominien die englische Mafi- und Gewichtsord-
nung, wihrend im Verkehr mit den kleineren Siidseeinseln
und Hawaii die Einheiten der Mutterlinder, also entweder
die metrische, englische oder amerikanische Maflordnung An-
wendung finden.

Wir sehen, dafl die Maf3- und Gewichtsverhiltnisse auf
der Erde, vor allem in den vier auflereuropidischen Erdteilen,
stark voneinander abweichen. Fiir den zwischenstaatlichen
Geschiftsverkehr liegen darin naturgemifi Erschwerungen. Der
Austiihrer mufli mit ihnen rechnen und sich den jeweiligen
Verhiiltnissen anpassen, wenn er sich von seinen Bemiihungen
Erfolge versprechen will. Wire es nicht eine dankenswerte
Aufgabe zwischenstaatlicher Wirtschaftseinrichtungen, z.B. der
Internationalen Handelskammer, sich. fiir eine Vereinheitlich-
ung der Mafle und Gewichte auf der Grundlage der metrischen
Ordnung einzusetzen? Oder riihrt man dabei in England und
den Vereinigten Staaten an Unwigbarkeiten, die niemals auf-
degeben werden konnen? Dr. A. Niemeyer.

HANDELSNACHRICHTEN

Schweizerische Aus- und Einfuhr von ganz- und halbseide-
nen Geweben in den ersten acht Monaten 1934.

a) Spezialhandel einschl. Veredlungsverkehr:

Seidenstoffe Seidenbénder
AUSFUHR: q 1000 Fr. q 1000 Fr.
Januar-August 1934 10,321 25,491 1,147 3,329
Januar-August 1933 10,614 31,392 1,177 3,993
EINFUHR:
Januar-August 1934 10,636 20,532 226 871
Januar-August 1933 9,758 23,028 280 1,091
b) Spezialhandel allein:
Seidenstoffe Seidenbédnder
AUSFUHR: q 1000 Fr. q 1000 Fr.
Januar 457 1,222 119 363
Februar 580 1,505 121 264
Mirz 593 1,711 123 382
April 427 1,379 110 331
Mai 769 2,291 138 396
Juni 409 1,276 144 412
Juli 467 1,441 110 322
August 402 1,188 102 293
Januar-August 1934 4,104 12,013 967 2,763
Januar-August 1933 4,735 14,152 868 2,874
EINFUHR:
Januar 431 953 5 32
Februar 456 962 8 51
Marz 504 1,097 9 59
April 431 978 9 47
Mai 615 1,119 11 64
Juni 641 1,061 7 35
Juli 488 851 6 42
August Su s 7
Januar-August 1934 4,077 7,900 62 367
Januar-August 1933 3,744 8,293 66 373

Belgien. — Aenderung des Zolltarifs fiir Seidenwaren,
Wirkwaren, Stickereien usf. Die belgische Regierung beabsich-
tigt, die bisherige Wertverzollung in eine solche nach dem Ge-
wicht umzuwandeln, und hat einen entsprechenden Entwurf
schon ausgearbeitet, der z. B. fir Gewebe aus Seide
und Kunstseide und fiir Mischgewebe, an Stelle der
bisherigen Belastung von 1809 und 160y vom Wert, Ansitze
von weit {iber 100 belg. Franken je k¢ fiir Gewebe aus Natur-
seide und von rund 50 belg. Fr. fiir solche aus Kunstseide
vorsicht; soliten sie unverindert zur Anwendung gelangen,
so wiire diec Absatzmglichkeit auslindischer Seiden- und Kunst-
seidengewebe in Beldien ernstlich gefihrdet. Die belgischen
Seidenzolie sind im Vertrag mit Frankreich gebunden, doch
kann die Kiindigung mit kurzer Frist erfolgen. Zurzeit sind
Unterhandlungen zwischen den Vertretern der franzdsischen

und belgischen Seiden- und Kunstseidenindustrie im Gange, um
womdglich eine Verstindigung herbeizufiihren; die belgische
Regierung wartet infolgedessen mit dem Inkrafttreten der
neuen Ansidtze noch zu.

Finnland. — Zollermdfigung. Die finnische Regierung hat
den gesefzgebenden Riten einen Antrag unterbreitet, wonach
kiinftig der Zoll fiir Ballonstoffe aus Naturseide von 247 Fmk.
auf 50 Fmk. fiir dieselbe Gewichtseinheit herabgesetzt wer-
den soll.

Schweden — ein Markt fiir Seide und Kunstseide: (Nach-
druck verboten.) Nie wirtschaftliche Lage in Schweden hat in
den letzten Monaten eine erhebliche Besserung erfahren. Das
erhellt auch aus der in der ersten Hailfte des Jahres 1934
stark gestiegenen Einfuhr von Textilien aller Art. Dabei
handelt es sich nicht nur um Rohstoffe; auch die Einfuhr von
Halb- und Fertigerzeugnissen ist stark gestiegen. Es hat auch
durchaus den Anschein, dafi dies¢ Entwicklung sich noch weiter
fortsetzt, so dafl es wohl angebracht ist, die Marktverhéltnisse
ndher zu untersuchen. Die nachstehenden Ausfiihrungen sollen
dazu beitragen, unserer Industrie die wichtigsten Hinweise
zu geben.

Im ersten Halbjahr 1934 belief sich die schwedische Einfuhr
von Naturseide auf 26,100 kg gegen 19,800 kg in der
gleichen Zeit des Jahres 1933. Die schwedischen Auslands-
beziige von Kunstseide stiegen von 455,000 kg auf 747,250
kg. An Kunstseidengarn bezog Schweden in der ersten
Jahreshalfte 1933 68,950 kg, und in den ersten sechs Monaten
des laufenden Jahres 146,400 kg.

Hatte die schwedische Seideneinfuhr im Jahre 1932
einen Wert von 9,2 Millionen Kronen, so stieg der Einfuhrwert

‘im folgenden Jahre auf 10,2 Millionen, also um 1 Million

Kronen. Davon entfiel der weitaus ¢rofite Teil — namlich
6 Millionen Kronen — auf ungezwirnte Kunstseide. Es wurde
zwar fiir 700,000 Kronen weniger eingefiihrt als im Jahre 1932,
aber die Entwicklung in der ersten Jahreshilfte 1934 lafit
erkennen, daf} wieder eine Steigerung eingetreten ist. Haupt-
licferanten an nichtgezwirnter Kunstseide sind Holland,
Deutschland, Belgien und die Schweiz. Deutschland lieferte
1933 fiir 1,3 Millionen Kronen, Holland fiir 2 Millionen und
die Schweiz fiir 700,000 Kronen. Die schwedischen Beziige
aus der Schweiz sind um 400,000 Kronen gegen das Jahr 1932
zurlickgegangen, die aus den beiden erst¢enannten Lindern
nur schwach gestiegen.

Zuriickgegangen sind die schwedischen Auslandsbeziige aus
gezwirnter Kunstseide, deren Wert von 1,1 Millionen Kronen
im Jahre 1932 auf 955,000 Kronen im Jahre 1933 sank. Haupt-
lieferant ist Deutschland mit 378,000 Kronen. Holland lieferte
fiir iber 160,000 Kronen -— ungefihr den gleichen Anteil
wie 1932 —; die Schweiz hingegen konnte ihren Anteil von
165,632 Kronen auf fast 190,000 Kronen im Jahre 1933 stei-



	Masse und Gewichte im zwischenstaatlichen Güterverkehr

